
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 

zur 14. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 e, Kenn wort: "West-
liche Innenstadt" 

 
I. Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB bzw. nach B auNVO 
 
1. Art der baulichen Nutzung 
 
NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN, GEBIETSGLIEDERUNG: 
 

 
1.1 Gem. § 7 Abs. 3 BauNVO können in Kerngebieten Wohnungen 

oberhalb des Erdgeschosses zugelassen werden. 
 
1.2 Gem. § 1 Abs. 9 BauNVO sind Bordelle, bordellartige Betriebe 

und Wohnungsprostitution als Unterart der Nutzungsart „sonstige 
(im Kerngebiet) nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe“ in al-
len Kerngebieten des Bebauungsplanes Nr. 10 e nicht zulässig. 

 
1.3 Gemäß § 1 Abs.5 bzw. 9 BauNVO sind im Bereich der MK-

Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 10 e die 
im Kerngebiet unter § 7 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO genannten Ver-
gnügungsstätten, soweit es sich um Betriebe im Sinne des §§ 33 
a und 33 i der Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 01. 01. 1987 handelt, nicht zulässig, und zwar 

• Spielhallen und ähnliche Unternehmen im Sinne des § 33 
i Gewerbeordnung, 

• Betriebe mit Sexdarstellungen (insbesondere Peep-
Shows und Stripteaselokale), die der Erlaubnis des § 33 
a Gewerbeordnung bedürfen, 

• Sex-Kinos und Video-Kabinen/Video-Peep-Shows. 
 
 
2. Maß der baulichen Nutzung 
 
STELLPLÄTZE, GARAGEN, GEMEINSCHAFTSANLAGEN: 
 
2.1 Gemäß § 21 a Abs. 2 BauNVO können der Grundstücksfläche im 

Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO die Flächenanteile an außerhalb 
des Baugrundstücks festgesetzten Gemeinschaftsanlagen im 
Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB hinzugerechnet werden. 

 
2.2 Gemäß § 21 a Abs. 5 BauNVO kann die zulässige Geschossflä-

che um die Flächen notwendiger Garagen, die unter der Gelän-
deoberfläche hergestellt werden, erhöht werden. 

 
2.3 Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden gemein-

schaftlichen Innenhöfe dienen der rückwärtigen Erschließung und 
Andienung aller Grundstücke des betroffenen Gebäudeblocks (§ 
9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB). Als Gemeinschaftsanlagen im Sinne des 
§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB können diese Fllächen anteilmäßig den 
Flächen des Baugrundstücks hinzugerechnet werden. 

 
2.4 Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche 

zugunsten der Allgemeinheit auf dem Flurstück 1138 dient der 
Zuwegung und Sicherung der Emsterrasse auf der Gemein-
schaftsgaragenanlage auf den Flurstücken 1135 und 1135. 

 
2.5 Außerhalb der auf dem Flurstück 1138 – Vorfläche „Sträterches 

Haus“ – festgesetzten Stellplatzfläche ist die Anlage von Stell-
plätzen unzulässig. 



3. Stellung der baulichen Anlagen 
 
HAUPTFIRSTRICHTUNG: 
 
3.1 Die im Bebauungsplan eingetragene Hauptfirstrichtung ist zwin-

gend einzuhalten.  
 
 
II. Hinweise   
 
B-PLAN-RECHTSZUSTAND: 
 
4. Diese Änderung des Bebauungsplanes bewirkt die Umstellung 

bzw. Anpassung an die aktuelle Fassung der Baunutzungsver-
ordnung und deren Vorschriften (s. Rechtsgrundlagen). 

 
BODENDENKMALSCHUTZ/-PFLEGE: 
 

5. Im Bebauungsplangebiet werden archäöologische Fun-
de/Befunde/Bodendenkmäler erwartet. Dem Westfälischen Mu-
seum für Archäologie/Amt für Bodendenkmalpflege, Münster o-
der der Gemeinde als untere Denkmalbehörde sind Bodendenk-
mäler (erd- und kulturgeschichtliche Bodenfunde), aber auch 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbe-
schaffenheit unverzüglich zu melden. Ihre Lage im Gelände darf 
nicht verändert werden (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz 
NW). 
Erste Erdbewegungen sind 2 Wochen vorher dem Amt für Bo-
dend-enkmalpflege, Bröderichweg 35, 48159 Münster schriftlich 
mitzuteilen. Den Beauftragten des o.g. Amtes ist das Betreten 
der betroffenen Grundstücke zu gestatten, um ggf. archäologi-
sche Untersuchungen durchführen zu können (§ 19 DSchG NW). 
Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer der Untersu-
chungen freizuhalten. 

 
EDV/GDV-HINWEIS: 
 

6. Der Bebauungsplan wurde auf einer grafischen Datenverarbei-
tungsanlage erstellt. Auskünfte über die geometrisch genaue La-
ge der Straßenbegrenzungslinie erteilt  der Fachbereich Bau und 
Umweltrecht, Produktbereich Vermessung. 

 
KAMPFMITTEL/BLINDGÄNGER: 
 

7.  Im Plangebiet lassen Luftbilder Bombardierungsbeeinflussun-
gen erkennen. Konkrete Hinweise auf mögliche Blindgängerein-
schläge sind diesen nicht zu entnehmen.  
Da ein Kampfmittelvorkommen nicht völlig ausgeschlossen 
werden kann, sind bei Verdachtsmomenten die Arbeiten sofort 
einzustellen und der staatliche Kampfmittelräumdienst (Bezirks-
regierung Münster/Dezernat 22) zu verständigen. Gegebenen-
falls erforderliche Ramm-/Bohrarbeiten zur Baugrubenabsiche-
rung sind gesondert anzuzeigen. 

 
EMS: 
 

8. Bei Änderungen im Bereich des Überschwemmungsgebietes der 
Ems sind die §§ 113 LWG und 31 WHG zu beachten. 

 


